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Hausratversicherung

Antrag auf Hausrat- und Glasversicherung

� Hausratversicherung (VHB 2018) 

� Glasversicherung (AGlB 2018)



Hausratversicherung Q LBN-GUT Q LBN-BESSER Q LBN-BESSER+ 
Unterversicherungsverzicht:  Wir verzichten, die Entschädigung wegen Unterversicherung zu kürzen, wenn die 

Versicherungssumme wie folgt ermittelt wird1:

Wohnfläche in qm 1 Ausstattung der Wohnung Versicherungssumme

Erweiterungen des Versicherungsschutzes gegen Beitragszuschlag:
Q Fahrraddiebstahl: Mitversicherung von Fahrrädern gegen einfachen Diebstahl 2 mit

Q 0,5 %   Q 1 %   Q 1,5 %   Q 2 %   Q 2,5 %   Q 3 %   Q 3,5 %   Q 4 %
Q 4,5 %   Q 5 %   Q 5,5 %   Q 6 %   Q 6,5 %   Q 7 %   Q 7,5 %   Q 8 % der Versicherungssumme.

Q zusätzlich Fahrradanhänger: Mitversicherung von Fahrradanhängern gegen einfachen Diebstahl 2 mit

Q 0,5 %   Q 1 %   Q 1,5 %   Q 2 %   Q 2,5 %   Q 3 %   Q 3,5 %   Q 4 % der Versicherungssumme.

Q Einliegerwohnung (vermietet) 3 Versicherungssumme 25.000 M für 31,00 € (netto) / Jahr

Q Zweitwohnsitz (beruflich bedingt) 4 Versicherungssumme 25.000 M für 31,00 € (netto) / Jahr

Q Ferienwohnung/-haus Q  nicht beruflich/ nicht vermietet            Q  vermietet5

Wohnfläche in qm Ausstattung der Wohnung Versicherungssumme

Q weitere Naturgefahren (Elementarrisiko) - gilt nur für ständig bewohnte Wohneinheit) 6
gegen Schäden wie Überschwemmung, Rückstau, Schmelzwasser, Schneedruck, Erdbeben u. a.
Mindestbeitrag: GK1 = 15,00 €, GK2 = 30,00 € / besonders gefährdete Wohnorte sind anfragepflichtig

Q LBN-Vorsorgegarantie nur in Verbindung mit dem Tarif LBN-BESSER+ abschließbar 7

Q 650 M normal
Q 700 M gehoben
Q 750 M hochwertig

=x

Beitragssätze Jahresbeitrag

Glasversicherung 9 Wohnfläche
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Anmerkungen 1 - V auf der Rückseite    Stand: 09/2018

Q 650 M normal
Q 700 M gehoben
Q 750 M hochwertig

x

‰  

‰  

‰  

‰  €

€

Antragsteller

NameHerr Frau Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort

Telefon Telefax E-Mail

Versicherungsbeginn 00:00 Uhr

Berufstätigkeit

Zahlweise jährlich halbjährlich (3 % Ratenzuschlag) vierteljährlich (5 % Ratenzuschlag) monatlich (5 % Ratenzuschlag)

Der Versicherungsvertrag wird zunächst für eine Dauer von einem
Jahr abgeschlossen. Er verlängert sich danach stillschweigend von
Jahr zu Jahr, sofern nicht fristgerecht gekündigt wird. 

€  

€  =

€

Jahresnettobeitrag Hausrat (Mindestbeitrag 30,- D)

+ 16,15 % Versicherungsteuer 

Jahresbruttobeitrag gesamt 

+ Ratenzahlungszuschlag V

Beitrag gemäß gewünschter Zahlweise 

€

€

€

€

€

Jahresbruttobeitrag Hausrat €

Jahresnettobeitrag Glas

+ 19 % Versicherungsteuer €

Jahresbruttobeitrag Glas €

Name des Mieters/Eigentümers Vorname des Mieters/Eigentümers

Straße, Hausnummer des Zweitwohnsitzes PLZ, Wohnort des  Zweitwohnsitzes

Name des Eigentümers Vorname des Eigentümers

Straße, Hausnummer der Ferienwohnung/-haus PLZ, Wohnort der  Ferienwohnung/-haus

€

Versicherungsablauf 00:00 Uhr

Vermittler: Geworben von:
Vermittlernummer Vertragsnummer

€

‰  €

LBN-Sofortschutz 8 nur in Verbindung mit Tarif LBN-BESSER+ abschließbar €

+ 19 % Versicherungsteuer €

(15 % des Beitrages der Basisdeckung)

€

€

€

€

Beitrag nach Anzahl der zu versichernden Tage €

Jahresbruttobeitrag LBN-Sofortschutz

qm

(25 % des Beitrages der Basisdeckung) 

(Basisdeckungsbeitrag)



Anmerkungen 1 - V auf der Rückseite Stand: 09/2018

Bei ist Zutreffendes anzukreuzen. Striche, sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung
Allgemeine Angaben 
1. Sind Sie Mieter Q  / Eigentümer Q  / einer Wohnung Q  / eines Einfamilien-/Doppel-/Reihenhauses Q  / der eines Mehrfamilienhauses Q ?
2. Ist die Wohnung länger als 120 Tage ununterbrochen unbewohnt oder unbeaufsichtigt? Q nein  Q ja
3. Handelt es sich um ein Zweit- Q , Ferienhaus Q oder eine Ferien-/ Q Wochenendwohnung Q ?
4. Wie wird die Wohnung genutzt? Eigennutzung Q / Pendlerwohnung Q / Vermietung als Ferienwohnung, -haus Q  / Vermietung (ständig) Q
5. Handelt es sich um eine Wohngemeinschaft? ja Q  nein Q - Name der Mitbewohner 
Anteils- / Nebenversicherung 
Bestehen zur beantragten Hausratversicherung ab Versicherungsbeginn für Sie oder andere mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben-
de Personen weitere Versicherungen ja  nein 
wenn ja, Gesellschaft Vers.-Nummer Versicherungssumme
Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten, auch wenn hierfür keine Leistung erfolgte?  ja Q nein Q Anzahl der Schäden
Schadenjahr Schadenhöhe Schadenursache
Schadenjahr Schadenhöhe Schadenursache
Wurde die Hausrat- oder Glasversicherung gekündigt? nein ja durch Antragsteller    ja durch Versicherer

SEPA-Lastschriftmandat

Die jeweils fälligen Beiträge sollen bis auf Widerruf vom folgenden Konto abgebucht werden: wie bisher

D E
IBAN

BIC Kreditinstitut

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Ich ermächtige den LBN Versicherungsverein a.G. (VVaG), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
dem LBN Versicherungsverein a. G. (VVaG) auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich der LBN Versicherungsverein a.G. (VVaG) über den Einzug unterrichten.  

Wichtige Hinweise zur Beantwortung der Antragsfragen: Sämtliche im Antrag gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß beantworten, da wir die Angaben zur
Risikobeurteilung benötigen. Unrichtige oder unvollständige Angaben können uns berechtigen, nach dem Grad Ihres Verschuldens vom Vertrag zurückzutreten, zu kündigen, den
Vertrag anzupassen oder ihn anzufechten. Dies kann dazu führen, dass Sie Ihren Anspruch auf Versicherungsleistungen ganz oder teilweise - unter Umständen auch rückwirkend -
verlieren. Weitere Einzelheiten können Sie dem Produkt- und Kundeninformationsblatt entnehmen.
Widerrufsbelehrung: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag,
nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Produktinformation zugegangen sind. Die Rechtsfolgen des Widerrufs entnehmen
Sie bitte Nr. 7 der Kundeninformation und Ihrem Versicherungsschein.

Unterschriften zur Antragsstellung

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller Unterschrift Vermittler

Empfangsbestätigung des Antragstellers: Hiermit bestätige ich, dass mir vor der Unterzeichnung dieses Antrages die den beantragten Versicherungen zugrunde liegenden Produkt-
und Kundeninformationen, Merkblatt zur Datenverarbeitung, Versicherungsbedingungen ausgehändigt wurden und ich diese Unterlagen zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller
Wichtige Hinweise: Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Die Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertragliche Anzeigepflicht habe ich gelesen. Mit der Datenverarbeitung durch
den Versicherer bin ich einverstanden. Darüberhinaus ermächtige ich bisherige Versicherer, dem LBN Versicherungsverein a.G. (VVaG) Auskünfte zu bisherigen Verträgen und einge-
tretenen Schadenfällen zu erteilen.

Vorversicherungen / Vorschäden  
Besteht oder bestand für Sie oder andere Mitglieder Ihres Haushaltes schon eine Hausrat- oder Glasversicherung?    ja  nein 
Wurde die Hausrat- oder Glasversicherung gekündigt? nein Q ja, durch Antragsteller Q              ja, durch Versicherer  
Versicherer Vers.-Nummer Ablauf
Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten, auch wenn hierfür keine Leistung erfolgte?  ja nein Anzahl der Schäden
Schadenjahr Schadenhöhe Schadenursache
Schadenjahr Schadenhöhe Schadenursache
Schadenjahr Schadenhöhe Schadenursache

Bitte beachten Sie, dass wir bei schuldhafter Nicht- oder Falschanzeige der Vorschäden vom Vertrag zurücktreten und leistungsfrei sein können.
Lesen Sie dazu auch Nr. 6 der Kundeninformation (Mitteilung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung)

Sind die folgenden MIndestsicherungen erfüllt?
- von Haus- und Wohnungstüren: Sicherheitsschloss mit Sicherheitsbeschlägen (von
außen nicht abschraubbar und Schließzylinder außen nicht überstehend)
- von Kelleraußentüren: wie oben oder bei einem anderen Schloss durch zusätzlichen
Innenriegel.

ja nein (nicht versicherbar)

wird nachgerüstet zum 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller

Schließzylinder zulässig

Zylinderschloss 
mindestens 5 Stiftzuhaltungen

1   2    3    4   5 = Stiftzuhaltungen

Zuhaltungsschloss 
mindestens 6 Zuhaltungen

1 234567 = 7 abzüglich 1
= 6 Zuhaltungen

Zylinderschloss wie A
ohne Sicherheitsbeschlag,
Beschlag von außen
abschraubbar oder
Zylinders außen 
überstehend

Sonstige Schlösser, z.B. einfache Schlösser,
Vorhängeschlösser

oder

nicht zulässig

Unterschrift Antragsteller



Vertragsgrundlagen
Für die dynamische Hausratversicherung und die Glasversicherung gelten der
Antrag, die Satzung des LBN Versicherungsverein a.G. (VVaG), die Allgemeinen
Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2018), Leistungserweiterungen und die
gesetzlichen Bestimmungen.
Gebühren
Wir erheben keine Gebühren. Insbesondere sind die Versicherungsvertreter und
Versicherungsmakler nicht berechtigt, ihrerseits von den Versicherungsnehmern Ge-
bühren zu erheben. Der Mindestbeitrag in der Hausratversicherung beträgt 30 E
(netto) / Jahr. Die Glasversicherung kann nur zusätzlich zur Hausratversicherung ver-
einbart werden.

Hausratversicherung (VHB 2018)
1 Wohnfläche
Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnungseinheit ein-
schließlich Hobbyräume. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Garagen,
Balkone, Loggien und Terrassen sowie Keller-, Speicher-, Bodenräume, die nicht
zu Wohn- oder Hobbyzwecken genutzt werden.
Unterversicherungsverzicht - Auszug - 
Der Untersicherungsverzicht bedeutet, dass der Versicherer im Versicherungsfall
auf den Einwand einer Unterversicherung verzichtet. Mit dem Verzicht erfolgt bei
der bedingungsgemäßen Entschädigungsberechnung kein Abzug, wenn die
Entschädigungshöhe die vereinbarte Versicherungssumme inklusive des Vorsor-
gebetrags nicht übersteigt. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand einer
Unterversicherung, wenn die vereinbarte Versicherungssumme mindestens 650 €
je Quadratmeter der Wohnfläche beträgt und kein weiterer Hausratversicher-
ungsvertrag ohne Unterversicherungsverzicht für denselben Versicherungsort
besteht:
2 Fahrraddiebstahl - Auszug -
1. Sofern durch den Versicherungsnehmer gegen Mehrbeitrag beantragt und im

Versicherungsschein dokumentiert, ist der Diebstahl von Fahrrädern bis zur 
vereinbarten Summe versichert. 

2. Versichert sind Fahrräder (auch Elektrofahrräder z. B. E-Bikes / Pedelecs) für 
die keine Versicherungspflicht besteht.   

3. Lose mit dem Fahrrad verbundene und regelmäßig deren Gebrauch dienen-
de Sachen werden nur ersetzt, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad entwen-
det werden.

4. Der Versicherungsnehmer muss das Fahrrad durch ein verkehrsübliches
Schloss gegen Diebstahl sichern, wenn er es nicht zur Fortbewegung ein-
setzt. 

5. Der Versicherungsnehmer hat geeignete Unterlagen, die den Erwerb und die
Identität (Hersteller, Marke und Rahmennummer) des Fahrrads belegen, zu 
beschaffen und aufzubewahren. Soweit dies unverhältnismäßig oder für den
Versicherungsnehmer unzumutbar ist, kann er die Entschädigung nur verlan-
gen, wenn er die Merkmale des Fahrrads anderweitig nachweisen kann. 

6. Der Versicherer kann vom Versicherungsnehmer einen geeigneten Nachweis
verlangen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen nach der 
Entwendung wieder gefunden worden ist.  

Fahrradanhängerdiebstahl
1. Sofern durch den Versicherungsnehmer gegen Mehrbeitrag beantragt und im 

Versicherungsschein dokumentiert, ist zusätzlich zum Risiko des Fahrrad-
diebstahls der Diebstahl von Fahrradanhängern bis zur vereinbarten Summe 
versichert.

2. Es gelten analog die Bestimmungen gemäß Fahrraddiebstahl.  
3 Einliegerwohnung (vermietet) - Auszug - 
1. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen in einer im Einfamilien-

haus des Versicherungsnehmers vermieteten Einliegerwohnung, auch wenn
die Sachen sich dort dauerhaft befinden (möblierte Vermietung). 
Gebäudebeschädigungen aufgrund eines Einbruchdiebstahls nach § 4 oder 
dem Versuch einer solchen Tat im Bereich der Einliegerwohnung sind im 
Rahmen der versicherte Kosten nach § 14 mitversichert.  

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € begrenzt. Für Wert-
sachen nach § 18 Ziffer I und für die Sachen des Mieters besteht kein 
Versicherungsschutz. Keine Entschädigung wird geleistet, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann.   

4 Zweitwohnsitz (beruflich bedingt) - Auszug - 
1. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen an einem ausschließlich

vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person beruflich bedingt genutzten Zweitwohnsitz (sogenannte 
Pendlerwohnung), auch wenn die Sachen sich dort dauerhaft befinden. Der 
Zweitwohnsitz muss in der Bundesrepublik Deutschland liegen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € und die allgemeine 
Entschädigungsgrenze für Wertsachen nach § 18 Ziffer I ist auf 4.000 € 
begrenzt.  Sofern für das Erstrisiko der Hausratversicherung Versicherungs-
schutz für Fahrraddiebstahl nach § 4 Ziffer VI vereinbart ist, gilt auch am 
Zweitwohnsitz Fahrraddiebstahl bis 350 € als mitversichert.      

5 Ferienwohnung/-haus - Auszug - 

1. Zweitwohnsitz (nicht beruflich bedingt) 
a. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen an einem ausschließlich

vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person nicht beruflich bedingt genutzten Zweitwohnsitz, auch 
wenn die Sachen sich dort dauerhaft befinden. Der Zweitwohnsitz muss in 
der Bundesrepublik Deutschland liegen. 

b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die für dieses Risiko vereinbar-
te Versicherungssumme begrenzt. 
Für Wertsachen nach § 18 Ziffer I besteht kein Versicherungsschutz und wei-
tere Naturgefahren nach § 6 Ziffer V sind nicht zusätzlich versicherbar.    
Sofern für das Erstrisiko der Hausratversicherung Versicherungsschutz für 
Fahrraddiebstahl nach § 4 Ziffer VI vereinbart ist, gilt auch am Zweitwohnsitz
Fahrraddiebstahl bis 350 € als mitversichert.    

2. Ferienwohnung/-haus (vermietet)
a. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen in einer im Eigentum des

Versicherungsnehmers stehenden und zur Ferienvermietung genutzten 
Wohneinheit, auch wenn die Sachen sich dort dauerhaft befinden. Die Wohn-
einheit muss in der Bundesrepublik Deutschland liegen. 

b. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die für dieses Risiko vereinbar-
te Versicherungssumme begrenzt. 
Für Wertsachen nach § 18 Ziffer I besteht kein Versicherungsschutz. Weitere
Naturgefahren nach § 6 Ziffer V und Fahrraddiebstahl nach § 4 Ziffer VI sind
nicht zusätzlich versicherbar.    

6 Weitere Naturgefahren (Elementarrisiko) - Auszug - 
1. Es besteht Versicherungsschutz für versicherte Sachen, die durch Über-

schwemmung des Versicherungsortes, Rückstau, Schmelzwasser, Erdsen-
kung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch zerstört 
oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden 
kommen.

2. Wartezeit: Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf eines Monats ab
Versicherungsbeginn (Wartezeit). Besteht bereits eine Elementarversicherung
beim Vorversicherer entfällt die Wartezeit.

3. Der Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 10 % des als entschädigungs-  
pflichtig berechneten Betrages, mindestens 500 €, höchstens 1.500 € je 
Versicherungsfall. 

7 LBN-Vorsorgegarantie - Auszug - 
Erweiterungen des Versicherungsschutzes, die im vereinbarten Versicherungsver-
trag nicht eingeschlossen sind, jedoch bei Eintritt des Versicherungsfalls Bestand-
teil eines anderen aktuell wählbaren Hausrattarifs am deutschen Markt sind, gelten
grundsätzlich als mitversichert. Es gelten hierzu die Versicherungsbedingungen
des Mitbewerbers. 

Für die Mitversicherung sind folgende Voraussetzungen notwendig:

1. Der Versicherer, der den leistungsstärkeren Tarif anbietet, ist in der Bundes-
republik Deutschland zum Betrieb zugelassen. 

2. Der leistungsstärkere Tarif ist allgemein zugänglich. 
3. Der Versicherer erhebt für die entsprechenden Leistungen keinen Zusatz-

beitrag. 
4. Die entsprechenden Leistungen sind in ihrer Höhe oder ihrem Umfang nach 

nicht bei dem LBN versicherbar - auch nicht gegen einen Zusatzbeitrag.   
8 LBN-Sofortschutz - Auszug -
Besteht vor Beginn des Vertrags zur Hausratversicherung ein unmittelbarer
Vorvertrag und das Hausratrisiko soll von einem anderen Versicherer auf LBN
übertragen werden, kann der LBN-Sofortschutz vereinbart werden. Diese
Versicherungsschutzerweiterung gilt für den Zeitraum zwischen Antragsstellung
(Antragseingang bei LBN) und dem direkten Übergang des Risikos auf LBN (Ende
des Vorvertrags / Beginn des Neuvertrags).     

1. Um den LBN-Sofortschutz vereinbaren zu können, muss bei Antragstellung 
ein gültiger und bereits gekündigter Hausratversicherungsvertrag bei einem 
anderen Versicherer bestehen.  
Der Versicherungsnehmer hat im Antrag die Daten der noch bestehenden 
Hausratversicherung anzugeben und auf Verlangen von LBN die Versicher-
ungsbedingungen und andere Unterlagen zum Umfang des Versicherungs-
schutzes zur Verfügung zu stellen.  

2. Die Versicherungsschutzerweiterung für das Hausratrisiko leistet für Ver-
sicherungsfälle, die durch den gekündigten Vorvertrag nicht oder nur teilweise
gedeckt sind. Die Erweiterung gilt nicht für Schadenrisiken, die im Vorvertrag
(bei Antragstellung LBN) nicht versichert sind, aber gegen Mehrbeitrag versi-
cherbar gewesen wären.   
Der Versicherungsnehmer hat den Schaden zunächst bei dem Versicherer 
des noch bestehenden Vertrags (Vorversicherer) geltend zu machen. Sollten 
die berechtigten Ansprüche nicht oder nur teilweise erstattet werden, hat der 
Versicherungsnehmer als Nachweis die entsprechenden Unterlagen LBN zur
Verfügung zu stellen.  
Die Gesamtdeckung ist auf die Versicherungssumme des gekündigten Vorver-
trags begrenzt. Sollte diese höher sein als die bei LBN vereinbarte Versicher-
ungssumme, so ist der Versicherungsschutz auf die zukünftig versicherte Ver-
sicherungssumme begrenzt.    

3. Der LBN-Sofortschutz kann maximal bis zu 12 Monate vereinbart werden und 
endet stets automatisch mit dem Beginn des vollständigen Risikoübergangs 
(Ende des Vorvertrags / Beginn des Neuvertrags). 

9Glasversicherung (AGlB 2018) 
Versichert sind folgende im Versicherungsschein bezeichnete Sachen der 
Gebäude- und Mobiliarverglasung: 
Fertig eingesetzte oder montierte Glasscheiben (z. B. von Fenstern, Türen,
Wintergärten, Duschen, Kaminöfen, Aquarien, Vitrinen), Platten und Spiegel aus
Glas (z. B. Wand- und Schrankspiegel), künstlerisch bearbeitete Glasscheiben,
-platten und -spiegel, Scheiben und Platten aus Kunststoff (z. B. von Wetter- und
Sichtschutzvorbauten),  Platten aus Glaskeramik (z. B. Ceran-/Induktionskochfeld),
Glasbausteine und Profilbaugläser, Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen.
Nicht versichert sind
optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspiegel,
Photovoltaikanlagen, Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestand-
teil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind
(z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten und Monitoren, Displays von Tablets und
Smartphones), Scheiben und Platten aus Glas und Kunststoff von Gewächshäu-
sern, Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind.

VRatenzahlungszuschlag
Der effektive Jahreszins beträgt bei 3 % Ratenzahlungszuschlag und halbjährlicher
Zahlung 12,75 %, bei 5 % Ratenzahlungszuschlag und vierteljährlicher Zahlung
14,10 % und bei monatlicher Zahlung mit 5 % Zuschlag 11,35 %.

Wichtige Hinweise und Vereinbarungen zur Hausrat- und Glasversicherung

Stand: 09/2018


